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Regeste
Nichteintreten auf Asylgesuch (Papierlosigkeit) und Wegweisung
Erwägungen
E. 1
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit sie sich gegen Dispositiv Ziff. 1 der angefochtenen Verfügung richtet.
E. 2
Im Übrigen wird die Beschwerde gutgeheissen. Dispositiv Ziff. 2 bis 4 der angefochtenen Verfügung (Wegweisung, Ausreisefrist und Wegweisungsvollzug) werden aufgehoben.
E. 3
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.
E. 4
Es wird keine Parteientschädigung entrichtet.
E. 5
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